
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 4 StArbFG 2002
Förderungsrichtlinien

 StArbFG 2002 - Steiermärkisches Arbeitsförderungsgesetz 2002

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

Auf der Grundlage des Arbeitsförderungsprogrammes nach § 3 hat die Landesregierung Förderungsrichtlinien zu

erlassen, in denen nähere Bestimmungen über die Voraussetzungen zur Gewährung von Förderungen festzulegen

sind.
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